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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE WERBEAKTION „EMPFEHLEN UND 

GEWINNEN“ 

 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen für die Werbeaktion „EMPFEHLEN UND GEWINNEN“ regeln 

die Bedingungen der elektronischen Erbringung von Dienstleistungen durch BaseLinker spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Wrocław, Plac Solny 15, 50-062, eingetragen im 

Unternehmerregister des Nationalen Gerichtsregisters, geführt durch das Amtsgericht Wrocław-

Fabryczna in Wrocławiu, VI. Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters unter der KRS -

Nummer 0000795513, NIP 8971868567, REGON 383907714; E-Mail: info.de@baselinker.com 

(„BaseLinker“), die darin bestehen, Zugang zu einer Software zu gewähren, die den Online -Verkauf 

des Nutzers unterstützen soll, und zwar mit einem Preisnachlass in Höhe der ersten tatsächlich 

gezahlten Gebühr durch den empfohlenen Nutzer (jeweils „Werbeaktion“, „Teilnahmebedingungen“). 

In nicht durch die Teilnahmebedingungen geregelten Angelegenheiten, insbesondere in Bezug auf die 

Reklamationen, gelten die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen von BaseLinker 

(„Geschäftsbedingungen BaseLinker“). 

Der Organisator der in den Nutzungsbestimmungen genannten Werbeaktion ist BaseLinker. 

 

§ 1. Bedingungen der Werbeaktion 

1. Die Werbeaktion wird im Rahmen des Services durchgeführt. 

2. Die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Werbeaktion sind: 

a) der Teilnehmer an der Aktion ist ein Nutzer, d.h. eine natürliche Person, eine juristische Person 

oder eine organisatorische Einheit ohne Rechtspersönlichkeit, die ein Konto in ihrem Namen 

eingerichtet und die Geschäftsbedingungen BaseLinker akzeptiert hat, 

b) der Nutzer hat das Konto durch das Anklicken der Schaltfläche „Aktivieren“, „Voll 

Zahlungspflichtiges Konto Aktivieren“ oder einer ähnlichen Schaltfläche im Nutzerpanel 

aktiviert, wodurch der weitere Zugang zum System gemäß der Preisliste abgerechnet wird, 

c) der Nutzer nutzt das System in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen BaseLinker, 

d) der Nutzer hat das System einer Person empfohlen („Empfehlender Nutzer“), die kein Nutzer 

ist und kein Nutzer zuvor war, und diese Person hat daraufhin ein Konto errichtet und die 

Geschäftsbedingungen BaseLinker akzeptiert („Neuer Nutzer“), 

e) der neue Nutzer hat bei der Einrichtung des Kontos das Login des Empfehlenden Nutzers im 

Registrierungsformular angegeben, 

f) Der neue Nutzer hat das Konto aktiviert und die erste Rechnung für den Zugang zum System 

in voller Höhe bezahlt. 

3. Die Werbeaktion berechtigt den Empfehlenden Nutzer zu einem Rabatt in Höhe der 

Systemzugangsgebühr(en), die auf der ersten ausgestellten und von dem neuen Nutzer tatsächlich 

bezahlten Rechnung berechnet wird („Rabatt“). Der Rabatt wird automatisch für den 

Abrechnungszeitraum des Empfehlenden Nutzers berechnet, in dem der Neue Nutzer eine Zahlung 

geleistet hat. 

4. Sollte der Wert der ersten Rechnung, die an den Neuen Nutzer ausgestellt wird, höher sein als das 

Abonnement des Empfehlenden Nutzers für einen Abrechnungszeitraum, wird der Rabatt für die 

folgenden aufeinanderfolgenden Abrechnungszeiträume berechnet. 
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Beispiel: 

Beträgt das Abonnement des Empfehlenden Nutzers für einen Abrechnungszeitraum 39 EUR netto 

und hat der neue Nutzer, der das Konto unter Angabe des Logins des Empfehlenden Nutzers 

registrierte, die erste Rechnung für die Gebühr(en) in Höhe von 149 EUR netto  bezahlt, wird der 

Rabatt für vier aufeinanderfolgende Abrechnungszeiträume berechnet, Infolgedessen wird der 

Zugang zum System für den Empfehlenden Nutzer (a) für drei aufeinanderfolgende 

Abrechnungszeiträume vollständig kostenfrei und (b) für den vierten aufeinanderfolgenden 

Abrechnungszeitraum teilweise kostenfrei (unter der Annahme, dass der Wert der Gebühren, die 

der Empfehlende Nutzer zu zahlen hat, konstant ist und 39 EUR netto beträgt). 

5. Der Empfehlende Nutzer kann das System einer Reihe von Neuen Nutzern empfehlen, wodurch 

sich der Wert des gewährten Rabatts entsprechend erhöht. 

6. Der Rabatt wird nicht gewährt, wenn der neue Nutzer die Gebühren für den betreffenden Zeitraum 

im Voraus bezahlt hat oder über zwei oder mehr Konten verfügt. Der Empfehlende Nutzer kann das 

System nicht an sich selbst weiterempfehlen, daher wird der Rabatt nicht gewährt, wenn der Neue 

Nutzer dieselbe Person wie der Empfehlende Nutzer ist. 

7. Um Zweifel auszuschließen, beziehen sich die Gebühren, auf denen der Rabatt basiert, 

ausschließlich auf den Zugang zum System, insbesondere das Abonnement, und umfassen z.B. 

keine Gebühren für Implementierungsdienste, erweiterte Kundenunterstützungsdienste, 

Werbedienste oder die von BaseLinker bereitgestellten Programmierungsdienstleistungen. 

8. Um Zweifel auszuschließen, berechtigt die Teilnahme an der Werbeaktion den Empfehlenden 

Nutzer nicht dazu, eine Geldzahlung oder eine Ausgabe von Geldäquivalenten von BaseLinker zu 

fordern, oder einen Rabatt für die Nutzung anderer Dienstleistungen zu gewähren. 

9. Der Neue Nutzer hat keinen Anspruch auf irgendwelche Vorteile aus der Werbeaktion. 

10. Der Nutzer kann jederzeit auf die Werbeaktion verzichten, indem er einen entsprechenden Antrag 

im Rahmen der technischen Unterstützung stellt, und mit BaseLinker über das Kontaktformular, das 

nach dem Einloggen in das Konto verfügbar ist, kommuniziert. Die Bestimmungen des § 5 der 

Geschäftsbedingungen BaseLinker werden direkt angewandt. 

11. Alle Meldungen im Zusammenhang mit der Werbeaktion sollen im Rahmen der Technischen 

Unterstützung gemäß den Geschäftsbedingungen BaseLinker erfolgen. 

12. Das Recht auf den Rabatt kann nicht an Dritte übertragen werden. 

13. Die Werbeaktion gilt bis zum Widerruf. BaseLinker wird das Enddatum der Werbeaktion auf der 

Internetseite von BaseLinker 7 Tage vor dem Ende der Werbeaktion bekannt geben. 

14. Die Bedingungen der Werbeaktion gelten auch zusammen mit den Bedingungen anderer 

Werbeaktionen, die von BaseLinker organisiert werden, es sei denn, in den Teilnahmebedingungen 

für diese Werbeaktionen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der Werbeaktion gelten 

nicht zusammen mit den Teilnahmebedingungen am Affiliate-Programm. 

15. Werbeaktion gilt nicht für Enterprise-Nutzer. 

 

§ 2. Datenschutz und Sicherheit 

1. Die Einzelheiten der Verarbeitung und des Schutzes personenbezogener Daten sind in der 

Datenschutzrichtlinie geregelt. 

2. BaseLinker weist darauf hin, dass es zu Unterbrechungen oder Störungen der Werbeaktion 

aufgrund von Änderungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten am IT-System oder der Software 
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von BaseLinker kommen kann. BaseLinker wird sich nach Kräften bemühen, die negativen 

Auswirkungen von Unterbrechungen oder Störungen zu begrenzen. 

3. Der Empfehlende Nutzer sollt BaseLinker über jede wahrgenommene Unterbrechung oder Störung 

im Funktionieren der Werbeaktion im Rahmen der Technischen Unterstützung informieren. 

 

§ 3. Schlussbestimmungen 

1. Die Teilnahmebedingungen sind das einzige verbindliche Dokument, in dem die Regeln für die 

Werbeaktion festgelegt sind. Alle in Werbematerialien enthaltenen Inhalte, einschließlich der auf 

Websites und in sozialen Medien veröffentlichten Inhalte, dienen nur zu Informationszwecken. 

2. Die Teilnahmebedingungen enden für den Nutzer nach Ablauf des ersten Abrechnungszeitraums, 

es sei denn, BaseLinker verlängert nach eigenem Ermessen den Zeitraum, für den der Anspruch 

auf den Rabatt besteht. 

3. BaseLinker behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. 

4. Bei Änderungen der Nutzungsbedingungen wird BaseLinker den einheitlichen Text der 

Nutzungsbedingungen zur Verfügung stellen, indem er im Rahmen des Services veröffentlicht oder 

durch eine Nachricht, die dem Nutzer an die dem Konto zugewiesene E-Mail-Adresse gesendet 

wird, was BaseLinker und der Nutzer als Eingabe von Informationen über die Änderung der 

Nutzungsbedingungen in die elektronischen Kommunikationsmittel auf solche Art und Weise, dass 

der Nutzer von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann, beachten. Die Änderungen der 

Nutzungsbedingungen treten innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum in Kraft, an dem der 

konsolidierte Text der geänderten Nutzungsbedingungen dem Nutzer zur Verfügung gestellt wird. 

Sollte der Nutzer mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht e inverstanden ist, soll er auf die 

Werbeaktion gemäß § 1 Abs. 10 verzichten. Widerspricht der Nutzer den Änderungen nicht, so gilt 

dies als Zustimmung zu den Änderungen. 

5. Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder 

nicht durchsetzbar sein, so wird die Gültigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen 

Bestimmungen der Teilnahmebedingungen davon nicht berührt. Die Parte ien vereinbaren hiermit, 

diese Bestimmung durch eine andere, nach Treu und Glauben ausgehandelte Bestimmung zu 

ersetzen, die den ursprünglichen Zweck der Parteien so weit wie möglich erfüllt. Die Parteien 

erklären hiermit, dass im Falle einer möglichen Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der 

Teilnahmebedingungen, die Vereinbarung zur Geltung der Teilnahmebedingungen auch ohne 

diese Bestimmungen abgeschlossen worden wäre. 

6. Die Werbeaktion ist kein Glücksspiel im Sinne des Gesetzes vom 19. November 2009 über 

Glücksspiele (GBl. Nr. 201, Pos. 1540, mit späteren Änderungen). Die Werbeaktion stellt weder 

ein Angebot noch ein öffentliches Versprechen im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 – 

Zivilgesetzbuch (GBl. Nr. 16, Pos. 93, mit späteren Änderungen) dar. 

7. Großgeschriebene Begriffe, die nicht anderweitig definiert sind, haben die in den 

Geschäftsbedingungen BaseLinker angegebene Bedeutung. 

8. Im Falle einer Abweichung zwischen den Teilnahmebedingungen und den Geschäftsbedingungen 

BaseLinker sind die Teilnahmebedingungen maßgebend. 


